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A. Vorbemerkungen 

Dieser Gleichbehandlungsbericht EnWG umfasst den Zeitraum vom 01. Januar – 31. Dezem-

ber 2023 und ist im Internetauftritt der swa Netze GmbH unter “www.swa-netze.de“ veröf-

fentlicht.  

 

Der vorliegende Gleichbehandlungsbericht EnWG dient der Umsetzung der gesetzlichen Ver-

pflichtung aus § 7a Abs. 5 Satz 3 EnWG. Unter anderem ist danach die swa Netze GmbH zur 

diskriminierungsfreien Ausübung des Netzbetriebs verpflichtet. 

 

Nachfolgend werden die geplanten, abgeschlossenen sowie die in der konkreten Umsetzung 

befindlichen Maßnahmen des Gleichbehandlungsprogramms der Stadtwerke Augsburg mit 

ihren Gesellschaften – swa Netze GmbH, Stadtwerke Augsburg Holding GmbH und Stadt-

werke Augsburg Energie GmbH – dargestellt. 

  



 
 

 

 
Gleichbehandlungsbericht EnWG 2023  4/14  

B.  Der Gleichbehandlungsbeauftragte EnWG 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte EnWG ist in seiner Aufgabenwahrnehmung vollkommen 

unabhängig und organisatorisch direkt der Stadtwerke Augsburg-Konzerngeschäftsführung 

zugeordnet. Er hat Zugang zu allen Informationen und Unterlagen des Netzbetreibers und den 

verbundenen Unternehmen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

I. Kontaktdaten 

Herr Andreas Jakobi 

Stadtwerke Augsburg Holding GmbH 

Gleichbehandlungsbeauftragter EnWG 

Hoher Weg 1 

86152 Augsburg 

Tel. 0821 6500-5298 

Fax 0821 6500-14970 

eMail: gleichbehandlungsbeauftragter-enwg@sw-augsburg.de 

 

Durch den Ruhestand des vormaligen Gleichbehandlungsbeauftragten Alexander Kunz gab 

es zum Jahreswechsel 2023/2024 eine Änderung der für die Überwachung der Einhaltung 

des Gleichbehandlungsprogrammes EnWG zuständigen Person – Gleichbehandlungsbeauf-

tragter EnWG. Neuer Gleichbehandlungsbeauftragter seit 01.01.2024 ist Andreas Jakobi. 

Als Jurist verfügt Herr Jakobi über eine geeignete Ausbildung und langjährige Berufserfah-

rung, um die Aufgabe entsprechend unabhängig und mit ausführlichen Kenntnissen zu bear-

beiten. 

 

 

II. Kommunikation mit der Geschäftsführung 

Die praktizierte direkte Kommunikation zwischen dem Gleichbehandlungsbeauftragten EnWG 

und der Geschäftsführung erfolgt wie immer persönlich, in mündlicher oder schriftlicher Form 

sowie per E-Mail. 
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III. Ansprechpartner für Mitarbeitende 

Alle Mitarbeitende sind darüber informiert, dass der Gleichbehandlungsbeauftragte EnWG 

Ansprechpartner für alle Fragen der Diskriminierungsfreiheit im Netzbetrieb ist und haben in-

nerhalb der Geschäftszeiten die uneingeschränkte Möglichkeit über sämtliche Kommunikati-

onswege mit dem Gleichbehandlungsbeauftragten EnWG zu Fragen des diskriminierungs-

freien Netzbetriebs Kontakt aufzunehmen.  

Die Kontaktdaten des Gleichbehandlungsbeauftragten EnWG sind im Unternehmen bekannt 

und im Unternehmens-Intranet veröffentlicht.   

 

IV. Gleichbehandlungsbericht EnWG über das Jahr 2022 

Der letztjährige Bericht über den Zeitraum 01.01.– 31.12.2022 wurde per E-Mail an die BNetzA 

am 24.03.2023 verschickt.   

Es gab keinerlei Nachfragen der BNetzA.  
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C.  Der Netzbetrieb 

I. Änderungen in der Aufbauorganisation des Netzbetriebes 

Nach den in 2015 vorgenommenen grundlegenden Änderungen der Aufbauorganisation im 

Rahmen der Neugründung der swa Netze GmbH, wurde die Netzgesellschaft in den Folge-

jahren lediglich immer in Feinzügen optimiert.  

In 2023 gab es folgende Änderungen in der Aufbauorganisation: 

• Einführung des Bereiches ENS „Sonderprojekte“ 

Zur Entwicklung strategischer Ansätze für die Umsetzung der Energiewende wurde der 

Bereich „Sonderprojekte“ gebildet. Dieser bearbeitet thematisch Ansätze für die Energie-

wende, die der Netzentwicklungsplanung bzw. operativen Netzplanung übergeordnet 

sind. 

• Neuaufstellung der Abteilung ENP-A „Kundenanschlüsse und Inbetriebnahme“ 

Der Aufgabenbereich ENP-A-R „Regel-Netzanschlüsse und Akquise“ wurde mit            

ENP-A-S „Spezifische Netzanschlüsse – Koordination“ zum neu formierten Aufgabenbe-

reich ENP-A-B „Bau Kundenanschlüsse Strom, Wasser, Gas, Fernwärme“ verschmolzen. 

Ausschlaggebend hierfür war vorrangig der drastische Rückgang bei der Erstellung neuer 

Gas-Hausanschlüsse, ferner die Nutzung von Synergieeffekten sowie die Einführung einer 

verbesserten und einheitlichen Kundenkommunikation. 

II. Aktueller Stand der Aufbauorganisation des Netzbetriebes 

Mit der aktuellen Aufbauorganisation ist die swa Netze GmbH in der Lage, sämtliche diskri-

minierungsanfälligen Netzbetreiberaufgaben mit eigenen und unabhängigen personellen Res-

sourcen zu erfüllen.  

Als Netzgesellschaft ist die swa Netze GmbH für die eigenständige Führung, insbesondere 

Bewirtschaftung, Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung und Vertragsmanagement der örtli-

chen Verteilnetze sowie der zugehörigen technischen Einrichtungen der Sparten Strom, Gas 

und Fernwärme (in dieser Sparte ohne Endkunden-Vertragsmanagement) im betrauten Netz-

gebiet zuständig.  

In allen Belangen des damit umfassten regulierten Netzbetriebes ist die Netzgesellschaft wei-

sungsunabhängig und mit allen erforderlichen Entscheidungsbefugnissen zur Erbringung der 
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Aufgaben ausgestattet. Darüber hinaus ist sichergestellt, dass sämtliche Personen mit Lei-

tungsaufgaben oder mit Letztentscheidungsbefugnis für wesentliche Aufgaben des Netzbe-

treibers im Sinne von § 7a Absatz 2 Nr. 1 EnWG dem Netzbetreiber angehören und keiner 

weiteren entflechtungsrelevanten Gesellschaft.  

Die Verteilnetze für Strom und Erdgas sowie Fernwärme sind im Eigentum der Netzgesell-

schaft. 

Über Dienstleistungsvereinbarungen werden für die Sparten Gas, Strom und Fernwärme aus-

schließlich ausführende Aufgaben für den Verteilnetzbetrieb an weitere Gesellschaften des 

Stadtwerke-Augsburg-Konzerns bzw. an externe Dienstleister vergeben.  

Alleingeschäftsführer der swa Netze GmbH ist Herr Dr.-Ing. Franz Otillinger. 

Prokuristen der swa Netze GmbH sind Herr Alexander Greiner und Herr Philip Roderer. 

Sie gehören jeweils keiner Einrichtung des vertikal integrierten Energieversorgungsunterneh-

mens an, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen der Gewinnung, 

Erzeugung oder des Vertriebes von Energie an Kunden zuständig ist. 
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D.  Bericht über die nach § 7 a Abs. 5 Satz 1 EnWG getroffenen 

Maßnahmen des Kalenderjahres 2021 

I. Maßnahmen zur Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Netzbetriebes 

Im Berichtszeitraum sind an den Gleichbehandlungsbeauftragten weder von Letztverbrau-

chern noch von anderen Marktteilnehmern Beschwerden bzw. Anfragen gestellt worden. 

Sanktionswürdige Vorfälle gemäß § 7 a Abs. 5 Satz 2 EnWG gibt es für den Berichtszeitraum 

nicht zu berichten.  

 

1. Prozessanalyse 

Im Berichtsjahr wurden folgende Prozesse mit den Vorgaben des § 7a Abs. 5 EnWG auf ihre 

grundsätzliche Diskriminierungsfreiheit und ihre Übereinstimmung überprüft:  

 Photovoltaik-Erzeugung durch Netzbetreiber 

Die swa Netze GmbH betreibt keine Photovoltaik-Erzeugungsanlagen. 

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG, § 3 Nr. 24a oder 24b EnWG muss der Netzbetrieb 

unabhängig von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung (Erzeugung und Ver-

trieb) sein. Dies schließt den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen durch Netzbetreiber grund-

sätzlich aus. 

Als entflechtungsrechtlich ausnahmsweise nicht zu beanstanden gilt der Betrieb von Pho-

tovoltaik-Anlagen  

- einerseits für den reinen Eigenverbrauch sowie  

- andererseits in dem Fall einer gesetzlich angeordneten (etwa bauordnungsrechtlichen) 

Dachnutzungspflicht für Photovoltaik-Anlagen bis zu einer installierten Leistung von 

100 kW. 

Die Prüfung durch den Gleichbehandlungsbeauftragten ergab, dass die swa Netze GmbH 

aktuell keinerlei Photovoltaik-Anlagen betreibt, also insbesondere nicht für den Eigenver-

brauch oder im Rahmen einer gesetzlichen Anordnung. Eine weitergehende Detailprüfung 

der Ausnahmetatbestände erübrigte sich daher. 
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 Betrieb von Ladepunkten für Elektromobile durch Netzbetreiber 

Die swa Netze GmbH errichtet und betreibt keine eigenen E-Ladesäulen. 

Die öffentlichen Ladesäulen mit z. Zt. 41 Ladepunkten und 7 Schnellladestationen – im 

Stromnetz der swa Netze GmbH sind im Eigentum der Stadtwerke Augsburg Energie 

GmbH und werden auch von dieser betrieben.  

Die hierfür notwendigen Netzanschlüsse werden von der swa Netze GmbH analog dem 

Hausanschlussprozess bearbeitet und erstellt. 

Damit wird die Unbundlingskonformität eingehalten. 

 Umsetzung EuGH-Urteil: „vertikal integriertes Unternehmen“ (viU) 

Soweit der EuGH am 02.09.2022 die nicht ordnungsgemäße Umsetzung der entflech-

tungsrechtlichen Vorschriften der Strom-RL 2009 im EnWG gerügt hatte, wurde das 

EnWG zwischenzeitlich an den betroffenen Stellen vom Gesetzgeber angepasst (BgBl. 

vom 28.07.2022). 

Die neue Legaldefinition des vertikal integrierten Unternehmens in § 3 Nr. 38 EnWG hat 

indes keine Auswirkungen auf den Konzern der Stadtwerke Augsburg, da sich kein Un-

ternehmensteil außerhalb der Europäischen Union befindet. 

Auch waren der BNetzA bereits bisher mit der Übersicht über die Konzernstruktur sämtli-

che Konzerngesellschaften der Stadtwerke Augsburg und deren Verbindung zueinander 

aufgezeigt worden, s. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/ 2402, S. 38 f („Der Begriff „ver-

tikal integriertes Energieversorgungsunternehmen“ wird an den Wortlaut der Richtlinien 

2009/72 und 2009/73 „vertikal integriertes Unternehmen“ angepasst. Diese Anpassung 

dient vor allem der Klarstellung, dass der Begriff nicht auf die Teile des vertikal integrierten 

Unternehmens beschränkt ist, die im Elektrizitäts- oder Erdgasbereich tätig sind, sondern 

alle durch Kontrolle verbundenen Teile des vertikal integrierten Unternehmens erfasst.“) 

Alle in der Übersicht zur Konzernstruktur (Anlage) dargestellten Konzerngesellschaften 

sind untereinander mit Dienstleistungsvereinbarungen verbunden (wie z. B. hinsichtlich 

Lohnbuchhaltung etc.). Dabei ist sichergestellt, dass sämtliche diskriminierungsanfälligen 

Netzbetreiberaufgaben allein von der swa Netze GmbH wahrgenommen werden.  

Insbesondere kann die swa Netze GmbH folgende Entscheidungen unabhängig treffen: 

1. Aufstellen von lnstandhaltungskonzepten (z.B. bezüglich Sanierungen und Erneuerun-

gen) 

2. Festlegen der Prioritäten bei Neu- und Ausbau des Netzes 
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3. Umsetzung des Wirtschaftsplans in eine detaillierte Maßnahmenplanung 

4. Netzentwicklungsplanung und operative Netzplanung 

5. Aufstellen, Prüfen und Genehmigen von Schaltanweisungskonzepten und Notversor-

gungsplänen für das Netz 

6. Operative Netzsteuerung aus der Leitwarte 

7. Verantwortung in der Aufbauorganisation für Grundsatzplanung/ Netzstrategien 

8. Unabhängige Organisation der Entscheidungsgewalt und der Ausübung des diskrimi-

nierungsfreien Netzgeschäfts durch die Aufstellung, Prüfung und Genehmigung von 

Schaltanweisungskonzepten 

9. Operative Durchführung Vertragsmanagement Netznutzung (Lieferantenrahmen- und 

Netzanschluss- und -nutzungsverträge) 

10. Kalkulation der Preise oder Entgelte für Netzdienstleistungen 

11. Festlegen der Netzzugangsbedingungen 

12. Festlegen der Prozesse für das Energiedatenmanagement 

13. Entwicklung von technischen Mindestanforderungen und Mindestanforderungen in 

Bezug auf Datenumfang und Datenqualität den Messstellenbetrieb betreffend 

14. Beschaffung und Einsatz von Regelenergie 

 

Die unabhängige Wahrnehmung dieser Aufgaben ist grundsätzlich dadurch gewährleistet, 

dass die swa Netze GmbH sie durch eigenes Personal erfüllt. 

 

 AS4-Umsetzung in der Marktkommunikation 

In der Marktkommunikation (MaKo) Strom hat die swa Netze GmbH erfolgreich auf das 

neue Nachrichtenprotokoll AS4 umgestellt und wird zum Startzeitpunkt ab dem 

01.04.2024 in der Lage sein, die elektronische Marktkommunikation diskriminierungsfrei 

über dieses Format abzuwickeln. 

 Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, § 14a EnWG 

Derzeit bestehen im Stromnetz der swa Netze GmbH keine Engpässe durch private La-

deeinrichtungen für E-Autos oder Wärmepumpen. Gleichwohl hat die swa Netze GmbH 

die neuen Prozesse zum Anschluss von Wärmepumpen oder neuen privaten Ladeeinrich-

tungen für E-Autos entsprechend der BNetzA-Festlegung (Modul 1 und Modul 2) fristge-

recht zum 01.01.2024 umgesetzt und die Preisblätter mit den reduzierten Netzentgelten 

auf der Internetseite der swa Netze GmbH veröffentlicht. 
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 Wärmeplanung 

Die Stadt Augsburg hat den Konzern der Stadtwerke Augsburg um Unterstützung bei der 

Entwicklung der kommunalen Wärmeplanung gebeten. Soweit die swa Netze GmbH 

hierzu der Stadt Augsburg unmittelbar Daten bereitstellt, erfolgt dies in aggregierter und 

anonymisierter Form. Zudem wird die Wärmeplanung seitens der Stadt Augsburg in einer 

öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden, zu der insbesondere alle Lieferanten Zu-

gang haben werden. 

 Netzentgeltberechnung 

Die swa Netze GmbH hat im Berichtszeitraum die Netzentgelte für Strom und Erdgas für 

das Kalenderjahr 2024 gemäß den Bestimmungen der Netzentgeltverordnungen (Strom-

NEV und GasNEV) sowie der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) berechnet. 

Die endgültigen Entgelte wurden gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG fristgerecht über die 

Internetseite der swa Netze GmbH veröffentlicht.  

Es wird prozessual sichergestellt, dass die Entgeltbildung unbundlingskonform innerhalb 

der Netzgesellschaft durchgeführt wird. 

Damit wird gewährleistet, dass keine wirtschaftlich sensiblen Informationen dem im Kon-

zern integrierten Vertrieb vor dem Veröffentlichungstermin zur Kenntnis gelangen. Für die 

Entgeltermittlung und -veröffentlichung ist ein bewährter Ablaufprozess definiert, der den 

zuständigen Mitarbeitern in der Netzgesellschaft bekannt ist.  

Der Gleichbehandlungsbeauftragte EnWG hat bei den überprüften Prozessen keinerlei Hin-

weise auf diskriminierende Handlungen erhalten bzw. gefunden. 

Im Kalenderjahr 2024 werden auch wieder Analysen und Bewertungen von Prozessen mit 

diskriminierungsanfälligen Netzbetreiberaufgaben durch den Gleichbehandlungsbeauftragten 

vorgenommen. Die interne Revision kann dazu auch vom Gleichbehandlungsbeauftragten 

EnWG mit der Prüfung beauftragt werden.  

 

2. Weitere Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen 

Im Berichtszeitraum wurden Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung des Gleichbehand-

lungsprogramms EnWG durchgeführt. Dabei wurden entsprechend des gesetzlichen Auftra-

ges in § 7a Abs. 5 EnWG die Abteilungen und Mitarbeiter überwacht, die mit Tätigkeiten des 

Netzbetriebs betraut sind.  
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Folgende Projekte und Kontrollen wurden begleitet bzw. durchgeführt: 

 Veröffentlichungspflichten werden eingehalten 

Die swa Netze GmbH kommt ihren Veröffentlichungspflichten nach und die nötigen Infor-

mationen werden auf ihrer Homepage www.swa-netze.de in einer separaten Rubrik be-

reitgestellt. 

 Marktraumumstellung Gas nicht nötig 

Die swa Netze GmbH ist von der Marktraumumstellung – Umstellung von L-Gas auf H-

Gas – nicht betroffen. Das Gasnetz wird schon seit mehreren Jahrzehnten mit H-Gas ver-

sorgt. 

 Keine Grund- oder Ersatzversorgung in höheren Spannungs-/Druckebenen 

Mit der aktuellen Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (Urteile vom 02.03.2023, Az. 5 U 

1/22 bzw. 5 U 3/22) findet in Mittelspannung/Hochspannung bzw. Mitteldruck/Hochdruck 

keine Grund- oder Ersatzversorgung statt. 

Die Prozesse wurden angepasst: Der Netzbetreiber wendet sich direkt an den Anschluss-

nehmer einer vertragslosen Lieferstelle in höheren Spannungs-/Druckebenen, mit der Auf-

forderung sich einen Lieferanten zu suchen. Ansonsten erfolgt die Liefersperre. 

 

 Berechtigungsprüfung in den Netzsystemen ohne Verstöße 

Bei der routinemäßigen Berechtigungs-Überprüfung auf unberechtigte Benutzer in den 

Netzsystemen (Netzkunden- und Energiedatenmanagementsystem) wurden keinerlei Ver-

stöße festgestellt. Der Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff ist durch das Berechti-

gungs-Konzept sichergestellt.  

 IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a EnWG mit erfolgreichem jährlichen 

Überwachungsverfahren (Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)) 

Das jährlich vorgeschriebene Zertifizierungs-Überwachungsverfahren (Überwachungs-

Audit) wurde im Dezember 2023 durch die DEKRA Certifikation GmbH durchgeführt und 

positiv abgeschlossen mit der Bestätigung, dass das Managementsystem weiterhin den 

Anforderungen des IT-Sicherheitskataloges gemäß §11 Absatz 1a Energiewirtschaftsge-

setz entspricht. 

Im Berichtszeitraum wurden durch Mitarbeitende und Innenrevision keine Verstöße gegen das 

Gleichbehandlungsprogramm EnWG festgestellt. 
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3. Ausblick 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte EnWG wird auch weiterhin – im Sinne einer vertrauens-

vollen und konstruktiven Zusammenarbeit – über aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang 

mit unbundling-relevanten Anforderungen der BNetzA im Unternehmen kommunizieren.  

Auch im Jahr 2024 werden wieder Prüfungen im Rahmen der Gleichbehandlungsüberwa-

chung EnWG durchgeführt werden. 

II. Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsprogramms EnWG 

In 2023 wurden die Organigramme des Gleichbehandlungsprogramms aktualisiert.  

Von den Mitarbeitern wurden im Berichtszeitraum keine Verbesserungsvorschläge zum 

Gleichbehandlungsprogramm EnWG dem Gleichbehandlungsbeauftragten EnWG mitgeteilt.  

III. Schulungskonzept 

1. Mitarbeitendenschulung 

Im Jahr 2023 sind die Planungen für eine Online-Schulung zur Auffrischung der Kenntnisse 

zum Thema Entflechtung für alle Mitarbeitende angelaufen. 

Bei Neueinstellungen wird zudem sichergestellt, dass neu eingetretene Mitarbeiter/-innen 

über das Gleichbehandlungsprogramm EnWG informiert und die sich daraus ergebenen 

Pflichten belehrt werden/sind. 

Jeder neue Mitarbeiter/-in, der/die mit Tätigkeiten des Netzbetriebs befasst ist, erhält 

seine/ihre persönliche Ausfertigung des Gleichbehandlungsprogramms EnWG umgehend 

nach Eintritt ins Unternehmen bzw. nach seiner Versetzung und muss den Erhalt schriftlich 

bestätigen.   

2. Schulungen des Gleichbehandlungsbeauftragten EnWG 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte EnWG nahm im Berichtszeitraum an Schulungsveranstal-

tungen auf Verbandsebene teil. Auch für 2024 ist die Teilnahme an Schulungs- und Informa-

tionsveranstaltungen – zum Thema Entflechtung und Gleichbehandlung EnWG – vorgesehen. 
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